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Gemeindenachrichten von Mittwoch, 22. Juli 2020 
 
 
Einbürgerungsgesuche 
Folgende Personen haben bei der Gemeinde Schupfart ein Gesuch um ordentliche 
Einbürgerung gestellt: Graulich, Andrea, geb. 1979, von Deutschland, Pündtenweg 428, 
4325 Schupfart sowie Flemig, Martin, geb. 1977, von Deutschland, Pündtenweg 428, 4325 
Schupfart. Jede Person kann innert 30 Tagen seit der amtlichen Publikation dem 
Gemeinderat eine schriftliche Eingabe zum Gesuch einreichen. Diese Eingaben können 
sowohl positive wie negative Aspekte enthalten. Der Gemeinderat wird die Eingaben prüfen 
und in seine Beurteilung einfliessen lassen. – Gemeinderat Schupfart 
 
 
Transportkostenrückerstattung für auswärtigen Schul besuch 
Die Gemeinde beteiligt sich an den Transportkosten für den auswärtigen Schulbesuch. Die 
Auszahlung der Beiträge erfolgt jeweils nach Ablauf des Schuljahres (aktuell August 2019 bis 
Juli 2020). Als Berechnungsgrundlage dient jeweils der Preis für das Jahresabonnement 
(aktuell CHF 530.00). Für den Schulbesuch der Oberstufe (Real- und Sekundarschule sowie 
Bezirksschule Möhlin und Rheinfelden) werden 80% vergütet. Für den Schulbesuch der 
Primarstufe in Obermumpf (aktuell 1. und 2. Klasse) werden 100% durch die Gemeinde 
zurückerstattet. Die entsprechenden Original-Quittungen sind bis 31. August 2020 bei der 
Gemeindeverwaltung abzugeben. Damit die Auszahlung erfolgen kann, benötigt die 
Abteilung Finanzen eine Bank- oder Postverbindung (IBAN-Nummer). Der Anspruch auf den 
Gemeindebeitrag verfällt nach dieser Frist. – Die Abteilung Finanzen 
 
 
Redaktionsschluss Lindenblatt 
Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Lindenblatts ist am Freitag, 21. August 
2020. 
 
 
Strassenreinigung 
Die nächste mechanische Strassenreinigung der Firma Herzog Transporte AG findet am 
Freitag, 24. Juli 2020 statt. Wir bitten die Anwohner, ihre Motorfahrzeuge nicht am 
Strassenrand abzustellen und danken im Voraus allen Strassenbenützern für ihre 
Rücksichtnahme.  
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